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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Rosa Ecker, MBA, Kolleginnen und Kollegen haben  

am 29. September 2025 unter der Nr. 3447/J an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Symbolik oder Substanz: Regierungsmaßnahmen in den ‚16 Tagen 

gegen Gewalt an Frauen‘“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 11: 

• Welche konkreten Projekte, Veranstaltungen oder Kampagnen werden im Rahmen 

der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ heuer von Ihrem Ressort initiiert bzw. 

veranstaltet? 

• Welche externen Initiativen oder Organisationen werden in diesem Zusammenhang 

heuer von Ihrem Ressort (ganz oder teilweise) gefördert oder unterstützt? 

• In welcher Höhe werden für die unter 1. und 2. genannten Maßnahmen jeweils 

finanzielle Mittel aufgewendet? (Bitte um detaillierte Aufschlüsselung nach 

Projekt/Organisation) 

• Welche begleitenden Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen (z.B. 

Medienkampagnen, Social-Media-Aktivitäten, Broschüren, Plakataktionen) werden 

heuer während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ von Ihrem Ressort 

durchgeführt? 
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a. Wie hoch werden die dafür anfallenden Kosten für diese Öffentlichkeitsarbeit, 

aufgeschlüsselt nach einzelnen Maßnahmen geschätzt? 

• Inwieweit gibt es ressortübergreifende Koordinierungen oder Kooperationen mit 

anderen Bundesministerien im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“? 

• Werden – über den Zeitraum der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ hinaus – 

nachhaltige Projekte gestartet oder verstärkt, die im unmittelbaren Zusammenhang 

mit dieser Kampagne stehen (z.B. Ausbau von Beratungsstellen, Hotline-Angeboten, 

Schutzunterkünften)? 

• Welche budgetären Mittel werden insgesamt heuer für Maßnahmen im 

Zusammenhang mit den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ vorgesehen bzw. 

verausgabt? 

• Auf welcher Grundlage wird die Wirksamkeit der heuer gesetzten Maßnahmen 

überprüft und evaluiert? 

• Wie hoch sind die heurigen Personalkosten Ihres Ressorts (inklusive 

Arbeitszeitaufwand der Mitarbeiter im Ressort) für die Vorbereitung und 

Durchführung der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“? 

• Welche Kosten sind von Ihrem Ressort für externe Dienstleister (z.B. für 

Öffentlichkeitsarbeit, Eventorganisation, Begleitmaterialien) für die kommenden „16 

Tage gegen Gewalt an Frauen“ kalkuliert? 

• Übersteigen die heuer von Ihrem Ressort kalkulierten Kosten für die „16 Tage gegen 

Gewalt an Frauen“ die ausgegebenen Mittel des Jahres 2024? 

a. Wenn ja, um wie viel? 

b. Wenn nein, wie viel und wo wurde eingespart? 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen 

und Wasserwirtschaft (BMLUK) unterstützt die internationalen „16 Tage gegen Gewalt an 

Frauen“ mit entsprechenden Beiträgen auf seinen Social-Media-Kanälen. Ziel ist es, ein 

sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen und das öffentliche 

Bewusstsein für dieses wichtige gesellschaftliche Thema zu stärken. Die Beiträge werden 

nicht finanziell beworben. Vorbereitungs- und Durchführungsarbeiten erfolgen im Rahmen 

der üblichen Verwaltungstätigkeit, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Über den 

Arbeitszeitaufwand für einzelne Projekte werden keine Aufzeichnungen geführt. 

Darüber hinaus sind in der Zentralstelle des BMLUK keine Maßnahmen zur diesjährigen 

Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ vorgesehen.  

 
Mag. Norbert Totschnig, MSc 
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